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RESOLUTION 63/118

Verabschiedet auf der 67. Plenarsitzung am 11. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/436,
Ziff. 7)1.

63/118. Die Staatsangehörigkeit natürlicher Personen im 
Zusammenhang mit der Staatennachfolge

Die Generalversammlung,

nach Prüfung des Punktes „Die Staatsangehörigkeit natür-
licher Personen im Zusammenhang mit der Staatennachfolge“,

unter Hinweis auf ihre Resolution 54/112 vom 9. Dezem-
ber 1999, in der sie beschloss, auf ihrer fünfundfünfzigsten
Tagung den von der Völkerrechtskommission ausgearbeite-
ten Entwurf von Artikeln über die Staatsangehörigkeit natür-
licher Personen im Zusammenhang mit der Staatennachfolge
zu prüfen,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 55/153 vom
12. Dezember 2000, deren Anlage die Artikel über die Staats-
angehörigkeit natürlicher Personen im Zusammenhang mit
der Staatennachfolge enthält,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 59/34 vom
2. Dezember 2004,

unter Berücksichtigung der Stellungnahmen und Bemer-
kungen der Regierungen2 und der auf der neunundfünfzigsten
und der dreiundsechzigsten Tagung der Generalversammlung
im Sechsten Ausschuss geführten Erörterungen3 über die Fra-
ge der Staatsangehörigkeit natürlicher Personen im Zusam-
menhang mit der Staatennachfolge, insbesondere im Hinblick
darauf, wie verhindert werden kann, dass es als Ergebnis der
Staatennachfolge zu Staatenlosigkeit kommt, sowie über die
Ratsamkeit der Ausarbeitung eines Rechtsinstruments zu die-
ser Frage,

diesbezüglich Kenntnis nehmend von den auf regionaler
Ebene unternommenen Anstrengungen zur Ausarbeitung ei-
nes Rechtsinstruments über die Vermeidung von Staatenlo-
sigkeit im Zusammenhang mit der Staatennachfolge,

1. bittet die Regierungen erneut, die Bestimmungen
der in der Anlage zu der Resolution 55/153 enthaltenen Arti-
kel bei der Behandlung von Fragen der Staatsangehörigkeit
natürlicher Personen im Zusammenhang mit der Staatennach-
folge gegebenenfalls zu berücksichtigen;

2. legt den Staaten nahe, gegebenenfalls auf regionaler
oder subregionaler Ebene die Ausarbeitung von Rechtsinstru-
menten zu erwägen, die Fragen der Staatsangehörigkeit natür-
licher Personen im Zusammenhang mit der Staatennachfolge

regeln, mit dem Ziel, insbesondere zu verhindern, dass es als
Ergebnis der Staatennachfolge zu Staatenlosigkeit kommt;

3. bittet die Regierungen, Stellungnahmen zu der Frage
vorzulegen, ob es ratsam wäre, ein Rechtsinstrument über die
Frage der Staatsangehörigkeit natürlicher Personen im Zu-
sammenhang mit der Staatennachfolge auszuarbeiten, na-
mentlich über die Vermeidung der Staatenlosigkeit als Ergeb-
nis der Staatennachfolge;

4. beschließt, den Punkt „Die Staatsangehörigkeit na-
türlicher Personen im Zusammenhang mit der Staatennach-
folge“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer sechsund-
sechzigsten Tagung aufzunehmen, mit dem Ziel, das Thema,
einschließlich der Frage der dem Artikelentwurf zu gebenden
Form, zu prüfen.

RESOLUTION 63/119

Verabschiedet auf der 67. Plenarsitzung am 11. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/437,
Ziff. 10)4.

63/119. Strafrechtliche Verantwortlichkeit von 
Bediensteten der Vereinten Nationen und 
Sachverständigen im Auftrag der Vereinten 
Nationen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 59/281 vom 29. März
2005, in der sie sich der Empfehlung in Ziffer 56 des Berichts
des Sonderausschusses für Friedenssicherungseinsätze5 an-
schloss, der Generalsekretär solle den Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen einen umfassenden Bericht über die Fra-
ge der sexuellen Ausbeutung und des sexuellen Missbrauchs
in Friedenssicherungseinsätzen der Vereinten Nationen vor-
legen,

feststellend, dass der Generalsekretär am 24. März 2005
dem Präsidenten der Generalversammlung einen Bericht sei-
nes Beraters in Fragen der sexuellen Ausbeutung und des se-
xuellen Missbrauchs durch Friedenssicherungspersonal der
Vereinten Nationen6 übermittelte,

unter Hinweis auf ihre Resolution 59/300 vom 22. Juni
2005, in der sie sich der Empfehlung des Sonderausschusses
für Friedenssicherungseinsätze7 anschloss, eine Gruppe von
Rechtssachverständigen einzurichten, die Rat erteilen soll,
wie am besten sicherzustellen ist, dass die ursprüngliche In-
tention der Charta der Vereinten Nationen verwirklicht wird,
dass nämlich Bedienstete der Vereinten Nationen und Sach-

1 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vertreter der Demokratischen Republik Kongo im Namen des Präsidi-
ums im Ausschuss vorgelegt.
2 A/59/180 und Add.1 und 2 und A/63/113.
3 Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session, Sixth
Committee, 15. Sitzung (A/C.6/59/SR.15) und Korrigendum; und ebd.,
Sixty-third Session, Sixth Committee, 11. Sitzung (A/C.6/63/SR.11) und
Korrigendum.

4 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Vertreter Griechenlands im Namen des Präsidiums im Ausschuss vorge-
legt.
5 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session,
Supplement No. 19 (A/59/19/Rev.1), erster Teil, Kap. III, Abschn. D.
6 Siehe A/59/710.
7 Siehe Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session,
Supplement No. 19 (A/59/19/Rev.1), zweiter Teil, Kap. II, Abschn. N.
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verständige im Auftrag der Vereinten Nationen, die an ihrem
Dienstort Straftaten begehen, nie de facto davon ausgenom-
men sind, für die Folgen dieser Handlungen einstehen zu
müssen, dass sie aber auch nicht ohne ordnungsgemäßes Ver-
fahren zu Unrecht bestraft werden dürfen,

in Anerkennung des wertvollen Beitrags, den die Bediens-
teten der Vereinten Nationen und die Sachverständigen im
Auftrag der Vereinten Nationen zur Verwirklichung der
Grundsätze und Ziele der Charta leisten,

erneut erklärend, dass es geboten ist, die Achtung vor den
Grundsätzen und Regeln des Völkerrechts zu fördern und zu
gewährleisten,

sowie bekräftigend, dass diese Resolution nicht die Vor-
rechte und Immunitäten berührt, die die Bediensteten der
Vereinten Nationen und die Sachverständigen im Auftrag der
Vereinten Nationen sowie die Organisation selbst nach dem
Völkerrecht genießen,

ferner bekräftigend, dass die Bediensteten der Vereinten
Nationen und die Sachverständigen im Auftrag der Vereinten
Nationen verpflichtet sind, die innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften des Gaststaats zu achten, und dass der Gaststaat das
Recht hat, im Bedarfsfall seine Strafgerichtsbarkeit auszu-
üben, im Einklang mit den einschlägigen völkerrechtlichen
Regeln und den Abkommen zur Regelung der Einsätze von
Missionen der Vereinten Nationen,

zutiefst besorgt über die Meldungen über kriminelles Ver-
halten und sich dessen bewusst, dass ein derartiges Verhalten,
falls es nicht untersucht und gegebenenfalls strafrechtlich
verfolgt wird, den negativen Eindruck entstehen ließe, dass
Bedienstete der Vereinten Nationen und Sachverständige im
Auftrag der Vereinten Nationen ungestraft agieren können,

in Bekräftigung der Notwendigkeit, zu gewährleisten,
dass alle Bediensteten der Vereinten Nationen und Sachver-
ständigen im Auftrag der Vereinten Nationen ihre Aufgaben
auf eine Weise wahrnehmen, die das Ansehen, die Glaubwür-
digkeit, die Unparteilichkeit und die Integrität der Vereinten
Nationen wahrt,

betonend, dass von diesen Personen begangene Verbre-
chen nicht hingenommen werden können und dass sie die Er-
füllung des Mandats der Vereinten Nationen beeinträchtigen,
insbesondere was die Beziehungen zwischen den Vereinten
Nationen und der örtlichen Bevölkerung im Gastland anbe-
langt,

im Bewusstsein dessen, wie wichtig es ist, die Rechte der
Opfer kriminellen Verhaltens zu schützen und einen ausrei-
chenden Zeugenschutz zu gewährleisten, und unter Verweis
auf die Verabschiedung ihrer Resolution 62/214 vom 21. De-
zember 2007 über die Umfassende Strategie der Vereinten
Nationen für Hilfe und Unterstützung für Opfer sexueller
Ausbeutung und sexuellen Missbrauchs durch Bedienstete
der Vereinten Nationen und zugehöriges Personal,

betonend, dass die internationale Zusammenarbeit zur
Gewährleistung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von
Bediensteten der Vereinten Nationen und Sachverständigen
im Auftrag der Vereinten Nationen verstärkt werden muss,

unter Hinweis auf ihre Resolution 61/29 vom 4. Dezem-
ber 2006, mit der sie den Ad-hoc-Ausschuss für die straf-
rechtliche Verantwortlichkeit von Bediensteten der Vereinten
Nationen und Sachverständigen im Auftrag der Vereinten
Nationen einsetzte,

nach Behandlung des Berichts der vom Generalsekretär
gemäß Resolution 59/300 eingesetzten Gruppe von Rechts-
sachverständigen8 und des Berichts des Ad-hoc-Ausschusses9

sowie der Mitteilung des Sekretariats10 und des Berichts des
Generalsekretärs11 über die strafrechtliche Verantwortlichkeit
von Bediensteten der Vereinten Nationen und Sachverständi-
gen im Auftrag der Vereinten Nationen,

unter Hinweis auf ihre Resolution 62/63 vom 6. Dezem-
ber 2007,

in der Überzeugung, dass die Vereinten Nationen und ihre
Mitgliedstaaten dringend energische und wirksame Schritte
unternehmen müssen, um die strafrechtliche Verantwortlich-
keit von Bediensteten der Vereinten Nationen und Sachver-
ständigen im Auftrag der Vereinten Nationen im Interesse der
Rechtspflege sicherzustellen,

1. bekundet ihre Anerkennung für die von dem Ad-
hoc-Ausschuss für die strafrechtliche Verantwortlichkeit von
Bediensteten der Vereinten Nationen und Sachverständigen
im Auftrag der Vereinten Nationen und der Arbeitsgruppe des
Sechsten Ausschusses zum selben Thema geleistete Arbeit;

2. fordert die Staaten mit großem Nachdruck auf, alle
geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen,
dass Straftaten durch Bedienstete der Vereinten Nationen und
Sachverständige im Auftrag der Vereinten Nationen nicht
straflos bleiben und dass diejenigen, die solche Straftaten be-
gehen, unbeschadet der Vorrechte und Immunitäten, die sie
und die Vereinten Nationen nach dem Völkerrecht genießen,
im Einklang mit den internationalen Menschenrechtsnormen,
einschließlich des Grundsatzes eines ordnungsgemäßen Ver-
fahrens, vor Gericht gestellt werden;

3. fordert alle Staaten mit großem Nachdruck auf, so-
fern sie es nicht bereits getan haben, zu erwägen, ihre Ge-
richtsbarkeit zu begründen, insbesondere über schwere Ver-
brechen im Sinne ihres geltenden innerstaatlichen Strafrechts,
die von ihren Staatsangehörigen während einer Tätigkeit als
Bedienstete der Vereinten Nationen oder Sachverständige im
Auftrag der Vereinten Nationen begangen wurden, und zwar
zumindest dann, wenn das Verhalten, wie es nach dem Recht
des die Gerichtsbarkeit begründenden Staates umschrieben
ist, auch nach dem Recht des Gaststaats eine Straftat darstellt;

4. legt allen Staaten nahe, untereinander und mit den
Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten, indem sie Informa-
tionen austauschen und die Durchführung von Ermittlungen

8 Siehe A/60/980.
9 Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supple-
ment No. 54 (A/63/54).
10 A/62/329.
11 A/63/260 und Add.1.
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und gegebenenfalls die strafrechtliche Verfolgung von Be-
diensteten der Vereinten Nationen und Sachverständigen im
Auftrag der Vereinten Nationen, denen schwere Verbrechen
zur Last gelegt werden, erleichtern, im Einklang mit ihren in-
nerstaatlichen Rechtsvorschriften und den anwendbaren Re-
geln und Vorschriften der Vereinten Nationen sowie unter
voller Achtung des Rechts auf ein ordnungsgemäßes Verfah-
ren, und zu erwägen, die Kapazitäten ihrer jeweiligen natio-
nalen Behörden zur Untersuchung und strafrechtlichen Ver-
folgung derartiger Verbrechen zu verstärken; 

5. legt allen Staaten außerdem nahe,

a) einander im Zusammenhang mit strafrechtlichen Er-
mittlungen oder Straf- oder Auslieferungsverfahren wegen
schwerer Verbrechen, die von Bediensteten der Vereinten
Nationen oder Sachverständigen im Auftrag der Vereinten
Nationen begangen wurden, Hilfe zu leisten, einschließlich
Hilfe bei der Erlangung der vorliegenden Beweismittel, im
Einklang mit ihrem innerstaatlichen Recht beziehungsweise
etwaigen zwischen ihnen bestehenden Verträgen oder sonsti-
gen Vereinbarungen über Auslieferung und Rechtshilfe;

b) im Einklang mit ihrem innerstaatlichen Recht Mittel
und Wege zur Erleichterung der möglichen Nutzung von In-
formationen und Material zu erkunden, die sie von den Ver-
einten Nationen für die Zwecke der in ihrem Hoheitsgebiet
eingeleiteten Strafverfahren zur Verfolgung der von Bediens-
teten der Vereinten Nationen und Sachverständigen im Auf-
trag der Vereinten Nationen begangenen schweren Verbre-
chen erhalten, wobei der Grundsatz des ordnungsgemäßen
Verfahrens zu berücksichtigen ist;

c) im Einklang mit ihrem innerstaatlichen Recht die
Opfer und die Zeugen schwerer Verbrechen, die Bediensteten
der Vereinten Nationen und Sachverständigen im Auftrag der
Vereinten Nationen zur Last gelegt werden, und die anderen
Personen, die Angaben zu diesen Verbrechen machen, wirk-
sam zu schützen und den Opfern den Zugang zu Programmen
der Opferhilfe zu erleichtern, unbeschadet der Rechte des
Tatverdächtigen, einschließlich des Rechts auf ein ordnungs-
gemäßes Verfahren;

d) im Einklang mit ihrem innerstaatlichen Recht Mittel
und Wege zu erkunden, wie sie auf Ersuchen von Gaststaaten
um Unterstützung und Hilfe angemessen reagieren können,
um diese verstärkt in die Lage zu versetzen, bei schweren
Verbrechen, die Bediensteten der Vereinten Nationen und
Sachverständigen im Auftrag der Vereinten Nationen zur
Last gelegt werden, wirksame Ermittlungen durchzuführen;

6. ersucht das Sekretariat, weiterhin sicherzustellen,
dass Mitgliedstaaten, die um die Bereitstellung von Sachver-
ständigen im Auftrag der Vereinten Nationen ersucht werden,
auf die Erwartung hingewiesen werden, dass diese Personen
hohen Ansprüchen an ihr Verhalten genügen und sich dessen
bewusst sind, dass bestimmte Verhaltensweisen möglicher-
weise einen Straftatbestand erfüllen, für den sie zur Verant-
wortung gezogen werden können;

7. legt dem Generalsekretär eindringlich nahe, auch
weiterhin alle sonstigen in seiner Macht stehenden prakti-
schen Maßnahmen zu ergreifen, um das bestehende Pro-

gramm zur Vermittlung der bei den Vereinten Nationen gel-
tenden Verhaltensnormen zu stärken, einschließlich durch
einsatzvorbereitendes Training und zu Beginn der Mission
stattfindende Orientierungen für Bedienstete der Vereinten
Nationen und Sachverständige im Auftrag der Vereinten Na-
tionen;

8. beschließt, den Bericht der Gruppe von Rechtssach-
verständigen8, insbesondere seine rechtlichen Aspekte, unter
Berücksichtigung der Auffassungen der Mitgliedstaaten und
der in der Mitteilung des Sekretariats10 enthaltenen Informa-
tionen während der vierundsechzigsten Tagung der General-
versammlung im Rahmen einer Arbeitsgruppe des Sechsten
Ausschusses weiter zu behandeln;

9. ersucht den Generalsekretär, es den Staaten zur
Kenntnis zu bringen, wenn gegen ihre Staatsbürger glaubhaf-
te Anschuldigungen erhoben werden, dass sie als Bedienstete
der Vereinten Nationen und Sachverständige im Auftrag der
Vereinten Nationen eine Straftat begangen haben, sowie die
Staaten um Auskunft über den Stand ihrer Ermittlungen und
gegebenenfalls strafrechtlichen Verfolgung schwerer Verbre-
chen zu bitten und zu erfragen, welche Art von angemessener
Hilfe sie für die Zwecke solcher Ermittlungen beziehungs-
weise Strafverfolgungen vom Sekretariat zu erhalten wün-
schen;

10. ersucht die Vereinten Nationen, wenn ihre Untersu-
chungen von Anschuldigungen Anhaltspunkte dafür ergeben,
dass Bedienstete der Vereinten Nationen oder Sachverständi-
ge im Auftrag der Vereinten Nationen schwere Verbrechen
begangen haben, alle geeigneten Maßnahmen zu erwägen, die
die mögliche Nutzung von Informationen und Material für die
Zwecke der von Staaten eingeleiteten Strafverfahren erleich-
tern könnten, wobei der Grundsatz eines ordnungsgemäßen
Verfahrens zu berücksichtigen ist;

11. ermutigt die Vereinten Nationen, wenn im Rahmen
einer administrativen Untersuchung der Vereinten Nationen
festgestellt wird, dass Anschuldigungen gegen Bedienstete
der Vereinten Nationen und Sachverständige im Auftrag der
Vereinten Nationen unbegründet sind, im Interesse der Orga-
nisation geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Glaub-
würdigkeit und das Ansehen dieser Bediensteten und Sach-
verständigen wiederherzustellen;

12. legt den Vereinten Nationen eindringlich nahe, mit
den die Gerichtsbarkeit ausübenden Staaten weiter zusam-
menzuarbeiten, um ihnen im Rahmen der einschlägigen völ-
kerrechtlichen Regeln und der Abkommen zur Regelung der
Tätigkeiten der Vereinten Nationen Informationen und Mate-
rial für die Zwecke der von den Staaten eingeleiteten Straf-
verfahren zukommen zu lassen;

13. betont, dass die Vereinten Nationen im Einklang mit
den anwendbaren Regeln der Organisation nicht mit Vergel-
tungs- oder Einschüchterungsmaßnahmen gegen Bedienstete
der Vereinten Nationen und Sachverständige im Auftrag der
Vereinten Nationen vorgehen sollen, die mutmaßlich von Be-
diensteten der Vereinten Nationen und Sachverständigen im
Auftrag der Vereinten Nationen begangene schwere Verbre-
chen melden; 
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14. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den als Ant-
wort auf ihre Resolution 62/63 von Regierungen zur Verfü-
gung gestellten Informationen;

15. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung auf der Grundlage
der von den Regierungen und dem Sekretariat eingegangenen
Informationen über die Durchführung dieser Resolution, ins-
besondere im Hinblick auf die Ziffern 3, 5 und 9, sowie über
etwaige praktische Probleme bei ihrer Durchführung Bericht
zu erstatten;

16. ersucht den Generalsekretär außerdem, in den Be-
richt Angaben über die Zahl und die Arten glaubwürdiger An-
schuldigungen und alle von den Vereinten Nationen und ihren
Mitgliedstaaten ergriffenen Maßnahmen in Bezug auf von
Bediensteten der Vereinten Nationen und Sachverständigen
im Auftrag der Vereinten Nationen begangene schwere Ver-
brechen aufzunehmen;

17. beschließt, den Punkt „Strafrechtliche Verantwort-
lichkeit von Bediensteten der Vereinten Nationen und Sach-
verständigen im Auftrag der Vereinten Nationen“ in die vor-
läufige Tagesordnung ihrer vierundsechzigsten Tagung auf-
zunehmen.

RESOLUTION 63/120

Verabschiedet auf der 67. Plenarsitzung am 11. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/63/438,
Ziff. 12)12.

63/120. Berichte der Kommission der Vereinten 
Nationen für internationales Handelsrecht über 
ihre wiederaufgenommene vierzigste und ihre 
einundvierzigste Tagung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 2205 (XXI) vom
17. Dezember 1966, mit der sie die Kommission der Verein-
ten Nationen für internationales Handelsrecht schuf, mit dem
Auftrag, die fortschreitende Harmonisierung und Vereinheit-
lichung des internationalen Handelsrechts zu fördern und da-
bei die Interessen aller Völker, insbesondere derjenigen der

Entwicklungsländer, an der umfassenden Ausweitung des in-
ternationalen Handels zu berücksichtigen,

in Bekräftigung ihrer Überzeugung, dass die fortschrei-
tende Modernisierung und Harmonisierung des internationa-
len Handelsrechts durch den Abbau oder die Beseitigung
rechtlicher Hindernisse für den internationalen Handelsver-
kehr, insbesondere soweit diese die Entwicklungsländer be-
treffen, einen bedeutenden Beitrag zur weltweiten wirtschaft-
lichen Zusammenarbeit zwischen allen Staaten auf der
Grundlage der Gleichberechtigung, der Gerechtigkeit, des ge-
meinsamen Interesses und der Achtung der Rechtsstaatlich-
keit, zur Beseitigung der Diskriminierung im internationalen
Handel und dadurch zum Frieden, zur Stabilität und zum
Wohl aller Völker leisten würde,

nach Behandlung der Berichte der Kommission über ihre
wiederaufgenommene vierzigste13 und ihre einundvierzigste
Tagung14, 

mit dem erneuten Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass
die von anderen Organen ohne ausreichende Abstimmung mit
der Kommission unternommenen Tätigkeiten auf dem Gebiet
des internationalen Handelsrechts zu unerwünschter Doppel-
arbeit führen könnten, was nicht dem Ziel der Förderung von
Effizienz, Geschlossenheit und Kohärenz bei der Vereinheit-
lichung und Harmonisierung des internationalen Handels-
rechts entspräche,

in Bekräftigung des Mandats der Kommission, als zentra-
les Rechtsorgan des Systems der Vereinten Nationen auf dem
Gebiet des internationalen Handelsrechts die Rechtstätigkeit
auf diesem Gebiet zu koordinieren, insbesondere um Doppel-
arbeit zu vermeiden, namentlich zwischen den die internatio-
nalen Handelsregeln ausarbeitenden Organisationen, und bei
der Modernisierung und Harmonisierung des internationalen
Handelsrechts Effizienz, Geschlossenheit und Kohärenz zu
fördern, und über ihr Sekretariat auch künftig eng mit den an-
deren auf dem Gebiet des internationalen Handelsrechts täti-
gen internationalen Organen und Organisationen, einschließ-
lich der Regionalorganisationen, zusammenzuarbeiten,

1. nimmt mit Dank Kenntnis von den Berichten der
Kommission der Vereinten Nationen für internationales Han-
delsrecht über ihre wiederaufgenommene vierzigste13 und ih-
re einundvierzigste Tagung14;

2. würdigt die Kommission für die Fertigstellung und
Verabschiedung des Gesetzgebungsleitfadens zu Sicherungs-
geschäften15;

3. würdigt die Kommission außerdem für die Fertig-
stellung und Billigung des Entwurfs eines Übereinkommens

12 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Albanien, Algerien, Argentinien, Au-
stralien, Belarus, Belgien, Benin, Bosnien und Herzegowina, Brasilien,
Bulgarien, Chile, China, Côte d’Ivoire, Dänemark, Demokratische Re-
publik Kongo, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Maze-
donien, El Salvador, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Ghana,
Griechenland, Guatemala, Indien, Iran (Islamische Republik), Irland, Is-
rael, Italien, Japan, Jordanien, Kamerun, Kanada, Kongo, Kroatien, Lett-
land, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malta, Marokko,
Mexiko, Montenegro, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Pa-
raguay, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau,
Rumänien, Russische Föderation, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbi-
en, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Sudan, Thai-
land, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei,
Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela (Bolivarische Repu-
blik), Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und Zy-
pern.

13 Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Sup-
plement No. 17 (A/62/17), zweiter Teil.
14 Ebd., Sixty-third Session, Supplement No. 17 und Korrigendum
(A/63/17 und Corr.1).
15 Ebd., Sixty-second Session, Supplement No. 17 (A/62/17), zweiter
Teil, Ziff. 100.


